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Innerschweizerische Mobilität der Studierenden  
an Fachhochschulen 
 

 

1. Einführung  

 

Analog zur internationalen Mobilität dient auch die innerschweizerische Mobilität der Hori-

zonterweiterung der einzelnen Studierenden sowie der Zusammenarbeit der Hoch-

schulinstitutionen. Die Mobilität kann sowohl innerhalb des eigenen Hochschultyps als auch 

Hochschultypen übergreifend stattfinden. Besonders zu begrüssen ist der Austausch über die 

Sprachgrenzen hinweg. Der folgende Leitfaden soll die innerschweizerische Mobilität während 

des Studiums unterstützen, indem er Lösungen zu den wichtigsten administrativen Fragen 

aufzeigt. Grundsätzlich werden hierbei die gleichen Prinzipien empfohlen, wie sie im ERAS-

MUS-Programm üblich sind. Der Leitfaden bezieht sich auf die Mobilität zwischen Fachhoch-

schulen, kann aber sinngemäss auch für den Hochschultypen übergreifenden Austausch an-

gewendet werden. Die Mobilität, die aufgrund eines Studiengangwechsels erfolgt, sowie die 

im Rahmen von Kooperationsprogrammen vorgesehene Mobilität werden im vorliegenden 

Dokument nicht erörtert.   

 

 

2. Leitfaden 

 

Mobilitätsstellen 

An wen können sich Mobilitätsinteres-

sierte wenden? 

 

Die Fachhochschulen legen fest, wer für die Orga-

nisation und Betreuung der innerschweizerischen 

Mobilität zuständig ist und informieren die interes-

sierten Studierenden entsprechend.  

Aufnahmekapazität 

Wie werden Austauschkapazitäten fest-

gelegt? 

 

Bevor Studienverträge (Learning Agreements) mit 

einzelnen Studierenden abgeschlossen werden, 

sind die Austauschkapazitäten auf institutioneller 

Ebene abzuklären und in einer Vereinbarung zwi-

schen Heimfachhochschule und Partnerfachhoch-

schule zu regeln. 

Immatrikulation 

Wo sind Studierende für Austauschse-

mester immatrikuliert? 

 

Bei einem Austauschstudium bis 2 Semester blei-

ben Studierende an der Heimfachhochschule im-

matrikuliert. Bei länger dauerndem Austauschauf-

enthalt ist eine Immatrikulation zu prüfen. Eine 

Immatrikulation bedingt eine vorherige Exmatriku-

lation an der (ehemaligen) Heimfachhochschule. 
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Studiengebühren 

Wo zahlen Austauschstudierende Stu-

diengebühren? 

Austauschstudierende zahlen die ordentlichen 

Studien- und Immatrikulationsgebühren an der 

Fachhochschule, in welcher sie immatrikuliert sind. 

Die Austauschfachhochschule kann für Zusatz-

leistungen, die ihren immatrikulierten Studierenden 

zusätzlich in Rechnung gestellt werden (z.B. Ko-

pierpauschalen, Gebühren für Internetzugang 

etc.), die entsprechenden Kosten auch von Aus-

tauschstudierenden verlangen. 

FHV-Beiträge 

Wer fordert FHV-Beiträge ein? 

 

Für Subventionsbeiträge (Beitrag Bund, Beitrag 

Träger resp. FHV) ist die Fachhochschule zustän-

dig, an der die Studierenden immatrikuliert sind. 

Abgeltung von Kosten 

Werden Kosten unter den Fachhoch-

schulen abgegolten? 

 

Für Austauschstudierende erfolgt in der Regel 

keine Abgeltung der Kosten durch die beteiligten 

Fachhochschulen. Der Austausch ist auf Rezipro-

zität angelegt. Bei Ungleichgewichtigkeit des Aus-

tausches können die beteiligten Fachhochschulen 

eine Weiterleitung der Beiträge (BBT-Beiträge, 

FHV-Beitrag resp. Trägerbeitrag) vereinbaren.  

Praktikumsentschädigung 

Entschädigung für Praktikumsbetreuung 

und Lohn während Praktikum/Praxis-

ausbildung: Höhe der Entschädigungen, 

Administration 

In den verschiedenen Fachbereichen und Regio-

nen bestehen unterschiedliche Regelungen oder 

Usanzen bezüglich Entschädigung für Prakti-

kumsbetreuer/ innen und für die Berufsarbeit wäh-

rend der Praktika. Generell gilt die Regelung jener 

FH, die das Praktikum von schulischer Seite her 

betreut und validiert. Davon abweichende Rege-

lungen sind zwischen den Fachhochschulen zu 

vereinbaren. 

Statistische Erfassung 

Wie werden Austauschstudierende er-

fasst? 

 

Die offizielle Erfassung der Austauschstudieren-

den für BfS und BBT erfolgt durch die Fachhoch-

schule, in der die Studierenden immatrikuliert sind. 

In der BfS-Statistik erscheinen Austauschstudie-

rende als Studierende derjenigen Fachhochschu-

le, an welcher sie immatrikuliert sind. 

Die einzelnen FH können für ihre interne Statistik 

Austausch- (OUT) und Gaststudierende (IN) zu-

sätzlich erfassen. 
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Anrechenbarkeit von ECTS-Credits  

Wie werden ECTS-Credits angerech-

net? 

 

Für die Anrechnung von Studienleistungen ist die 

Heimfachhochschule zuständig. Sie entscheidet, 

welche der an einer anderen Fachhochschule er-

brachten Studienleistungen in ihrem Studienpro-

gramm angerechnet werden können. 

Vor Antritt des Austausches wird zwischen Aus-

tauschstudierenden und Heimfachhochschule ein 

Studienvertrag (Learning Agreement) abgeschlos-

sen, der die Grundsätze der Anrechnung regelt.  

Da die Studienprogramme der schweizerischen 

Fachhochschulen nur in Ausnahmefällen harmoni-

siert sind, ist es eher unwahrscheinlich, dass die 

an einer anderen Fachhochschule erworbenen 

ECTS-Credits und Lernergebnisse absolut iden-

tisch sind mit denen an der Heimfachhochschule. 

Analog zum ERASMUS-Austausch wird deshalb 

ein flexibler Ansatz zur Anerkennung der ECTS-

Credits empfohlen. Statt perfekter Äquivalenz ist 

eine möglichst vollständige Anerkennung anzu-

streben, damit Mobilität nicht zu einer Studienzeit-

verlängerung führt.  
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